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Die Einwohnergemeinde Landiswil erlässt folgendes Reglement:

Grundlagen Art. 1

- Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer gegen Ver

unreinigungen vom 8. Oktober 1971. Art. 18, Abs. 1:

“Im Bereich der öffentlichen und der öffentlichen Zwecken

dienenden privaten Kanalisationen sind alle Abwässer an

diese anzuschliessen“.

- Eidgenössische al lgemei ne Gewässerschutzverord nung

vom 19. Juni 1972/6. November 1974. Art. 18: “Zum Be

reich der öffentlichen und der öffentlichen Zwecken

dienenden privaten Kanalisationen im Sinne von Art. 18

des Gesetzes gehören das durch das GKP abgegrenzte

Gebiet sowie die ausserhalb desselben bestehenden

Bauten und Anlagen, soweit deren Anschluss an das

Kanal isationsnetz zweckmässig und zumutbar ist“.

- Abwasserreglement der Einwohnergemeinde Landiswil

vom 22.12.1984

Zweck Art.2

Das vorliegende Reglement bezweckt die Abgrenzung der

Zumutbarkeit von anfallenden Kosten bei Kanalisations

leitungen für bestehende Gebäude in privaten Sanierungsge

bieten.
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[)efinition Art. 3

Zur Erfüllung der gesetzlich vorgeschriebenen Abwasser

beseitigung dienen der Gemeinde folgende Bauobjekte:

3.1 ARA-kegionalsammelkanäle:

Finanzierung und Eigentum Gemeindeverband ARA

mittleres Emmental. Die Anschlusspunkte sind im

GKP festgelegt.

3.2 Basiserschliessungskanäle (Gemei ndekanal isation):

Finanzierung und Eigentum der Gemeinde. Die Ge

mei ndekanalisationen verbinden die ARA-Regional

sammelkanäle mit den Detailerschliessungskanälen

und Hausanschlüssen.

3.3 Detailerschliessungskanäle im GKP-Perimeter und im

öffentlichen Sanierungsgebiet:

Finanzierung und Eigentum der Gemeinde.

3.4 Detailerschl iessungskanäle im privaten Sanierungs

gebiet:

Finanzierung durch Private. Die Abgrenzung Basis-/

Detailerschliessung wird durch den Gemeinderat be

stimmt.

3.5 Hausanschlüsse:

Finanzierung und Eigentum Private. Die Hausan

schlüsse verbinden die Basis-, bzw. Detailerschl ies

sungskanäle mit den Liegenschaften bis zum

Sammelschacht der Hauskanalisation.

3.6 Hausinstallationen:

Finanzierung und Eigentum Private.

3.7 Private Einzelreinigungsanlagen

LJrnlang Art. 4

Die unter Art. 3 Ziff. 3.4, 3.5, 3.6 und 3.7 erwähnten Objekte

sind auf privater Basis zu erstellen.
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Das vorliegende Reglement regelt die finanzielle Zumutbarkeit

der Kosten der unter Art. 3 Ziff. 3.4 und 3.5 erwähnten Detail

erschliessungen in privaten Sanierungsgebieten und Hausan

schlüsse. Die Regelung gilt nur für bestehende Bauten.

Ferienhäus& sind von diesem Reglement ausgeschlossen.

Beiträge werden nur an private Kanalisationsleitungen ausge

richtet, die den Anforderungen des Abwasserreglementes der
Einwohnergemeinde Landiswil vom 22. Dezember 1984 ent

sprechen.

finanzielle Art. 5

Iumutbarkeit Der für die Grundeigentümer zumutbare Betrag für die Erstel

lung der Detailerschliessungen in privaten Sanierungsge

bietenund Hausanschlüsse beträgt Fr. 500.-- pro Raumein

heit. Die über diesem Ansatz liegenden Kosten für die

Erstellung der Detailerschliessungen in privaten Sanier

rungsgebieten und Hausanschlüsse werden zu Lasten des
Kanalisationsbaues von der Ei nwohnergemeinde Landiswil

getragen. Sofern dieser Betrag nicht erreicht wird, sind die

effektiven Baukosten vom Ersteller zu übernehmen.

Iterechnung Art. 6

In der Berechnung der finanziellen Zumutbarkeit werden fol

gende Erstellungskosten einbezogen:

- Alle durch den Bau der Detailerschliessungen in

privaten Sanierungsgebieten sowie der Hausanschlusslei

tung vom Basispunkt bis zum Sammelschacht der Haus

kanalisation verursachten Kosten. Alifällige Eigen

leistungen werden zum jeweils gültigen Gemeindewerkan

Satz angerechnet.

- Das Ingenleurhonorar für das Projekt und allenfalls die

Bauleitung.

In der Berechnung nicht berücksichtigt werden die zu ent

richtenden Gebühren laut Gebührentarif zum Abwasser

reglement der Ei nwohnergemei nde Landiswil.
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Wenn mehrere Liegenschaften mit der gleichen Leitung er

schlossen werden können, werden die Kosten im Verhältnis

zur Länge der jeweils erforderlichen Leitung der einzelnen

Liegenschaft verteilt. Die fianzielle Zumutbarkeit wird nach der

Kostenverteilung für jede Liegenschaft einzeln geprüft.

Der so ermittelte Kostenanteil wird durch die entsprechenden

Raumei nheiten dieser Liegenschaft dividiert.

Die Festsetzung der Raumeinheiten richtet sich nach dem

Protokoll der amtlichen Bewertung.

Als Grundlage für die Berechnung dient das durch die Ab

wasserkommission genehmigte Projekt.

Abeitsvergebung Art. 7

Die Abwasserkommission hat zur Arbeitsvergebung ihre Zu

stimmung zu erteilen. Sie kann verlangen, dass mindestens

zwei Offerten eingereicht werden.

Wird ein anderes Projekt ausgeführt, so sind allfällige Mehr

kosten nicht beitragsberechtigt.

Onmeindebeitrag Art. 8

Die Grundeigentümer reichen die Bauabrechnung nach Er

stellung der Detailerschliessungs- (in privaten Sanierungs

gebiten) und Hausanschlussleitung und deren Abnahme

durch die Baukontrolle der Abwasserkommission ein. Diese

prüft die Abrechnung, erstellt den Kostenverteiler und setzt

die von der Einwohnergemeinde zu übernehmenden Kosten

fest. Die Beitragsleistung der Gemeinde wird hierauf den

Grundeigentümern durch die Gemeindekasse ausbezahlt.

UriI:erhalt Art. 9

Für den Betrieb und Unterhalt der Detailerschliessungs- (in

privaten Sanierungsgebieten) und Hausanschlussleitungen
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gelten die Bestimmungen des Abwasserreglementes (Art. 40
bis 43).

ilpätere Anschlüsse Art. 10

Erfolgt nach der Erstellung der privaten Gruppenanlagen eine
Vergrösserung der flaumeinheiten bei bestehenden Liegen
schaften oder wird ein Neubau angeschlossen, so fordert die
Abwasserkommission aufgrund der Bauabrechnung die fäl
ligen Beiträge oder Beitragsanteile zurück.

Inkrafttreten Art. 11

[)ieses Beitragsreglement tritt mit der Genehmigung durch
die t)irektion für Veikehr, Energie und Wasser rückwirkend
auf den 1. Januar 1985 (Inkrafttreten des Abwasserregle
mentes) in Kraft.
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